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die Bedingung, nicht üb ex* die Sache su sprechen, daß sieh 
Verteidiger und Beschuldigter ausschließlich über persön
liche Dinge dos Beschuldigten unterhalten durften* Die Ein
haltung dieser Bedingung wurde von Angehörigen des Unter
suchungsorgans kontrolliert* Diese Art von Sechtsan?7alts- 
sprechern nannte Prof# Br* Vogel «Besichtisuagsgenehmigungen, 
su denen kein Rechtsanwalt gerne e r scheint"*Weiterhin 
raeinte er, daß der "Rechtsanwalt dafür kein Verständnis hät
te, aber noch weniger sein Mandant und seine Angehörigen bsw# 
diplomatischen B e t r e u e r " H i e r  kann man Prof# Br# Vogel 
rocht geben» denn man bedenke den politischen Schaden, w e m  
die diplomatischen Betreuer wegen überzogener Bedingungen 
mehr wissen vom Mandanten über den strafbaren 3achverholt,als 
der Verteidiger selbst, wie es in einigen Fällen vorkam*

Zum Post verkehr wäre zu sagen, daß der Beschuldigte bei der 
Beauftragung ©ins© Verteidigers schreiben durfte, wo er sich 
befinde, w©leher 3chuldvorvmrf gegen ihn besteht und daß er 
seine Verteidigung durah ihn wünsche# Auch beim weiteren Bost- 
verkehr bestand in dor Hegel» ähnlich wie beim liechtsamwaits- 
sprecher, die Bedingung, nur über persönliche Ding© au schrei
ben« Dos hängt insbesondere auch damit zusammen, daß von den 
Verteidigern in den 70 er Jahren bis in die Segoawart nicht 
garantiert werden konnte und kann, daß die Verteidigerpost 
verloren geht bsw# in falsche Hände gerät#

Bis eben darg©legte Prasis beim He oh t s anwal t s spre eher und 
beim Post verkehr läßt die 3 chluß f olgerimg su, daß der Ver
teidiger in die bearbeiteten Ermittlungsverfahren kaum einbe- 
sogon wurde, da man davon ausging» daß er ungewollt eine Ge
fährdung der Untersuchungen darat eilen könnte*
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